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der Abgeordnctcn Mag. Praxm~Her 

und Kollegcn 

an dcn Bundeskanzler *) 

betreffcnd Artikcl 8 B-VG 

ANFRAGE 

Gcmäß Al1ikc! 8 B- VG ist dic dcutschc Sprachc, unbcschadct dcr dcn sprachlichcn 

Mindcrhciten bundcsgcsctzlich cingcräumtcn Rcchte, die Staatssprachc dcr Republik. 

Gcmäl3 Artikel 1 H B- VG darf "'citcrs die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der 

Gesctze ausgcübt werdcn. 

In bchördlichcn Schriftstückcn wird zunehmend eine andere Sprache verwendet. Beispielhaft 

scien in diesem Zusammenh:.ll1g Begriffe wie" Botschafterinnen, Kandidatinnen, KollegInnen" 

u.a. erwähnt. 

Es ist nicht feststellbar. um welche Sprache es sich dabci handelt. Mutmaßungcn gehen in die 

Richtung von "linkisch" bis "kryptokommunistisch". 

In dicsem Zusammcnhang richten dic untcrfertigten Abgcordnetcn an dcn Bundcskanzler 

f()Igende 

ANFRAGE: 

1) Wird in Ihrem Ressort diesc seltsamc Ausdrucksweisc verwcndct? 

2) Wcnn ja. auf welchcr \'crfassungsgcsetzlichcn bzw. einfachgesctzlichcll Grundlagc? 

3) Wenn es keinc \'crfassungsgesetzlichc bzw. einfachgesetzliche Grum.Jlagc gibt, sind Sie 

bereit. einc solche Praxis sofort abzustellen? 

-i) Welche Gründe stehen gcgcbcncnfalls eincr Schreibweise. z.B. Botschafterinnell und 

Botschaftcr. Kandidatinncn und KanJidat~n. bzw. Kollcginncn und Kollc?cn ctc. in Ihrcm 

Rcssort cntgegen? 

wien, den 23. Juni 1995 

[pe i04\bvgdculs.lxl 

*) erging auch an alle anderen Mi tgJieder der Bundesregierung 
Von der Vervielfäl tigung und Verteilung dieser - inhal tlich iden tischen - Anfragen wurde 
im Sinne des § 23 Abs. 2 GO-NR Abstand genommen. 
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